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ÖKOLOGIE 

Unsere Gesellschaft ist dem Ziel sozialer Gerechtigkeit sowie humaner Lebens-
verhältnisse verpflichtet. Ihre Kultur ist geprägt durch vielfältige Lebensstile und 
Sinnhorizonte, Prozesse der Globalisierung, Forschung und Technik, verschiedene 
Formen demokratischer Politik sowie wirtschaftliche Prosperität. Das Zusammenwirken 
dieser Orientierungen, Kräfte und Erkenntnisse hat zu Fortschritten auf vielen Gebieten 
geführt. Zum Beispiel ergeben sich aus den wachsenden naturwissenschaftlichen 
Erkenntnissen immer wieder neue Leistungen in der Medizin, in der Produktion von 
Gütern, bezüglich der Verfahren der Gewinnung von Energie und der Informations-
verarbeitung sowie Kommunikation. Die wirtschaftliche Prosperität ermöglicht die 
Befriedigung vielfältiger Bedürfnisse durch die Produkte und Dienstleistungen. Das 
Streben nach Gleichheit, der Verwirklichung der Menschenrechte und zivilgesell-
schaftlichem Engagement ist Bestandteil moderner Politik. Das Ziel, sozial gerechte 
Verhältnisse zu schaffen, hat zu gesellschaftlichen Anstrengungen bezüglich der 
Herausbildung sozialer Absicherungssysteme, der Verwirklichung gerechterer Bildungs-
chancen, der Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an demokratischen 
Entscheidungsprozessen geführt. Auf dieser Basis wurden eine vielfältige Kultur und 
Lebensformen möglich, die allen Menschen die Chance bieten sollten, ihrer Individualität 
Ausdruck zu verleihen, gesund und sicher zu leben, sich in sozialen Netzwerken zu 
bewegen und an politischen Entscheidungsprozessen teilzuhaben.  

Da sich nicht nachhaltige Entwicklungen aus der gegenwärtigen Wirtschaftsordnung, aus 
politischen Strukturen und globalen Verflechtungen, aber auch aus unserem individuellen 
Handeln und unseren derzeitigen Werten und Leitbildern ergeben und sich nachhaltige 
Entwicklungsprozesse nur durch gemeinsame Zielsetzungen und Anstrengungen 
erreichen lassen, müssen alle ein Problem- und Handlungswissen bezüglich nachhaltiger 
wie nicht nachhaltiger Entwicklungsprozesse erwerben.1

 

                                                 
1Entwurf der „Orientierungshilfe Bildung für nachhaltige Entwicklung“ 
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Präventionsfeld: Umweltschutz 

1. Problembeschreibung 
Der Umweltschutz umfasst alle Maßnahmen zur Vermeidung und Beseitigung von 
Umweltbelastungen und Schäden an der Umwelt. 

Umweltprobleme im Sinne des Umweltschutzes sind z. B. Luftverschmutzung, Gewässer-
verschmutzung, Klimaveränderungen, Müll, Bodenverseuchung. 

Die Brandenburgische Landesverfassung2 und das Brandenburgische Schulgesetz3 
räumen dem Umweltschutz einen hohen Rang ein. Das komplizierte System der Natur 
soll den Kindern und nachfolgenden Generationen in einem intakten Zustand überlassen 
werden. Umweltgerechtes Handeln will aber gelernt sein. Die Schule kann einen 
wichtigen Beitrag dazu leisten, dass junge Menschen zu Hause und im Beruf auf Mensch 
und Natur Rücksicht nehmen. Sie muss Umweltwissen sowie Zusammenhänge zwischen 
Ökologie, Ökonomie und Politik vermitteln und für den sorgsamen Umgang mit unseren 
Lebensgrundlagen sensibilisieren. 

Das bedeutet, lernen 

• mit Rohstoffen und Energie sparsam umzugehen,  

• Abfall zu vermeiden,  

• auf Dinge des täglichen Lebens, die Boden, Wasser und Luft belasten oder 
unmittelbar unsere Gesundheit gefährden, zu verzichten oder sie durch weniger 
problematische zu ersetzen. 

 

2. Analyse 
Die Grundprinzipien der Nachhaltigkeit (schonender Ressourcenverbrauch, Generatio-
nengerechtigkeit, fairer Handel …) stoßen im Rahmen der allgemeinen Einstellungen zum 
Umweltschutz bei der Bevölkerung auf große Resonanz. 

Unter Umweltschutz versteht man die Gesamtheit der privaten und öffentlichen Maß-
nahmen zum Schutz der natürlichen Umwelt und damit der Lebensgrundlage des Men-
schen. Es wird unterschieden zwischen ökologischem Umweltschutz (Naturschutz, Land-
schaftspflege) und technischem Umweltschutz (Reinhaltung von Luft und Wasser, Lärm-
schutz, Abfallbeseitigung, Strahlenschutz). Die Schädigung und Zerstörung der Umwelt 
durch z. B. Industrie- und Autoabgase, Einsatz von Pestiziden und Kunstdünger in der 
Landwirtschaft, Verklappung giftiger Substanzen, umweltgefährdende Abfallbeseitigung, 
Altlasten, Abwässer, Störfälle in Kernkraftwerken nehmen stetig zu und führen u. a. zu 
steigender Boden- und Gewässerbelastung (Trinkwassergefährdung; Grundwasser, 
Nitrate), Luftverschmutzung, Artensterben, Waldsterben, Zerstörung der Ozonschicht, 
zunehmender Erosion. Die Gegenmaßnahmen sind u. a. Förderung des biologischen 
Landbaus, Rekultivierung und Renaturierung (z. B. Rückwandlung ehemaliger Kiesgruben 
                                                 
2  Landesverfassung Artikel 28 (Grundsätze der Erziehung und Bildung): „Erziehung und Bildung haben die Aufgabe, die 

Entwicklung der Persönlichkeit, selbstständiges Denken und Handeln, Achtung vor der Würde, dem Glauben und den 
Überzeugungen anderer, Anerkennung der Demokratie und Freiheit, den Willen zu sozialer Gerechtigkeit, die 
Friedfertigkeit und Solidarität im Zusammenleben der Kulturen und Völker und die Verantwortung für Natur und Umwelt 
zu fördern.“ 

3  Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg: „Bei der Vermittlung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Wertehaltungen 
fördert die Schule insbesondere die Fähigkeit und Bereitschaft der Schülerinnen und Schüler, …13. ihre Verantwortung 
für die eigene Gesundheit, für den Erhalt der Umwelt und die Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen zu begreifen 
und wahrzunehmen.“ 
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und Müllkippen in landwirtschaftliche Nutzflächen bzw. Rückgabe derselben an die 
Natur), Recycling, Erhöhung des Strafmaßes bei Umweltdelikten, verstärkte Anwendung 
des Verursacherprinzips, verstärkte Forschung in Bezug auf regenerierbare  Energien, 
Festsetzung von Abgasgrenzwerten für Kfz, Rauchgasentstickungs- und -entschwefe-
lungsanlagen, verminderte Produktion von Fluorchlorkohlenwasserstoffen und Förderung 
des Umweltbewusstseins.  

Ebenso leistet das Strafrecht seinen Beitrag zum Schutz der Umwelt. Die Zerstörung 
unserer natürlichen Umwelt gefährdet die Gesundheit und das Leben der Menschen. Der 
Schutz dieser Rechtsgüter gehört zum Kernbereich des Strafrechts. Die Umweltstraftaten 
sind Kontrolldelikte und werden in der Regel von Institutionen, verantwortungsbewussten 
Bürgern und der Polizei festgestellt. Straftaten gegen die Umwelt werden nach dem 
Strafgesetzbuch (StGB), Abschnitt 29, sowie weiteren Bestimmungen aus dem Kern- und 
Nebenstrafrecht geahndet. 

Im Land Brandenburg nimmt die Straftatenanzahl der Umweltkriminalität von Jahr zu Jahr 
ab (2001: 2 298, 2002: 1 080, 2003: 969). Die Fachbehörden und die sachbearbeitenden 
Polizeidienststellen schätzen ein, dass das Dunkelfeld sehr hoch ist.  

Kinder und Jugendliche begehen in erster Linie strafbare und nicht ordnungsgemäße 
Handlungen, die zu den Phänomenbereichen Abfallentsorgung, geschützte Pflanzen und 
Tiere und zu den Umweltmedien Boden und Wasser gehören, so z. B. 

• Wegwerfen von Abfall im Wald, am Strand, ins Wasser, in der Schule auf Gängen 
und dem Schulhof, auf der Straße usw. 

• Nichtbeachtung des Wertstoffsystems – was gehört in welche Tonne (Glas in den 
Altglas-Container, Zeitungen in den Papier- und Papp-Container usw.), 

• Vergeudung und Verschmutzung von Wasser, 

• Störung oder / und Zerstörung von Lebensräumen von Tieren und Pflanzen – 
Nichteinhaltung des Naturschutzes. 

 

3. Lösungsansatz 
Der Paradigmenwechsel von der Umweltbildung zur Bildung für eine nachhaltige Ent-
wicklung soll die Schulen ermutigen und sie in den Stand setzen, sich selbstständig 
innovativ zu entwickeln und ihren Beitrag zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen 
in Verantwortung für die kommenden Generationen zu leisten. 

Traditionelle Umweltbildung versucht, die Lernenden zu Anwälten für den Erhalt der na-
türlichen Lebensgrundlagen zu erziehen bzw. aus- oder weiterzubilden. Das Bildungsziel 
Nachhaltigkeit fordert mehr: Die „Anwälte“ werden sozusagen „Schiedsleute“. Sie müssen 
jetzt auch lernen, Konflikte zu analysieren, Lösungsvorschläge abzuwägen, Kompromisse 
und Perspektiven zu konzipieren und vermittelnd umzusetzen.4

Probleme und Problemlösungen sollen so kommuniziert werden, dass bei den Kindern 
und Jugendlichen Verständnis und Akzeptanz wachsen können. Daher steht eine praxis-
orientierte Herangehensweise im Mittelpunkt, nicht lediglich eine Information über richti-
ges Verhalten. Nur so kann die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, gefördert 
werden. 

Die Schule erfordert die Einbeziehung von Unterricht, Schulleben und Projekten. Immer 
mehr geraten das Schulumfeld, der Stadtteil und die Gemeinde in das Blickfeld von 

                                                 
4  Orientierungsrahmen „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“ der BLK, Heft 69,  

http://www.blk-bonn.de/papers/heft69.pdf 
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Schulen, die sich der Umsetzung des Leitbildes einer nachhaltigen Entwicklung widmen. 
Die Schulen müssen selbst zu Orten nachhaltiger Entwicklung werden. Ökologische 
Umgestaltung der Schule erfordert die Entwicklung partizipatorischer Konzepte, um so 
durch ein nachhaltiges Schulleben die Glaubwürdigkeit des Lernstoffes im Schulleben 
widerzuspiegeln. 

Aktiver Umweltschutz im Bereich Schule verwirklicht sich u. a. durch folgende Tätigkeiten 
bzw. Verhaltensweisen: 

• umweltfreundliches Papier aus 100 % Recyclingpapier verwenden; Kopien möglichst 
beidseitig bedrucken, 

• unlackierte Stifte, Radiergummi aus Naturkautschuk, Anspitzer und Lineal aus Metall 
oder aus Holz verwenden; Filzstifte, Plastik vermeiden; Klebstoffe ohne Lösungsmittel 
benutzen, 

• Verbrauch an natürlichen Ressourcen verringern, also z. B. Energie und Wasser 
sparen, 

• Abfall vermeiden: Pausenbrot und Getränke in wiederverwendbaren, stabilen Behäl-
tern von zu Hause mitbringen; weniger Abfall erzeugen (Wertstofftrennung an der 
Schule), 

 

4. Zielgruppen 
Bei Schülerinnen und Schülern aller Jahrgangsstufen soll als eine entscheidende 
Schlüsselqualifikation die Fähigkeit des Wahrnehmens und Begreifens in ökologischen 
Zusammenhängen gefördert, Einsicht in die komplexe Umwelt vermittelt und sollen die 
Wirkungszusammenhänge des Systems Erde erläutert werden. 

 

5. Ziele 
Eine reine Aufklärung über die Gefahren von Umweltzerstörung hat sich als wenig 
sinnvoll erwiesen. Die meisten Kinder und Jugendlichen wissen sehr genau um die Ge-
fahren ihres Tuns. Auch haben die Erfahrungen aus anderen Präventionsbereichen ge-
zeigt, dass bloße Abschreckung meist noch den Reiz an der Gefahr erhöht. 

Deshalb stehen folgende wesentlichen Ziele im Vordergrund: 

• Die Schülerinnen und Schüler lernen, dass tief greifende ökologische, soziale und 
wirtschaftliche Probleme wie z. B. Umweltzerstörung, Überbevölkerung, ungerechte 
Verteilung der Güter, Arbeitslosigkeit und andere Faktoren in wechselseitigem 
Zusammenhang stehen und nicht voneinander zu trennen sind. 

• Sie lernen, ihr Leben in Einklang mit der Natur, nicht gegen die Natur zu gestalten. 

• Ihre Fähigkeiten werden gefördert, die eigenen Möglichkeiten zu erkennen, um die 
Umwelt zu schützen. 

• Die Schülerinnen und Schüler sollen zu eigenständigem Umwelthandeln und zur 
Partizipation an umweltpolitischen Entwicklungen angeleitet werden, indem sie lernen, 
gegebene politische Verhältnisse einzuschätzen, eigene Handlungsmöglichkeiten 
auszuloten und ihre Einflussmöglichkeiten realistisch zu beurteilen. 

Mit der Beteiligung der Schülerschaft am Umweltschutz eröffnen sich Freiräume dafür, 
dass junge Menschen Verantwortung übernehmen und Partizipation lernen können. 
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6. Inhaltliche Ausgestaltung 
Lernprozesse müssen situationsorientiert (lokale Umweltsituation etc.), interdisziplinär, 
problemorientiert (Analyse der Umwelt und Umweltzerstörung) und handlungsorientiert 
(erfassen, gestalten etc.) ablaufen.  

Der Umweltschutz weist immer über den reinen Fachunterricht hinaus, fordert mehrpers-
pektivische Wahrnehmungs- und Sichtweisen. 

In der Schule sollen sich die Schülerinnen und Schüler mit der natürlichen, sozialen und 
geschaffenen Umwelt auseinander setzen. Die Schule muss den Weg in diese Umwelt 
öffnen und die Fähigkeit zum Problemlösen in komplexen Systemen fördern. 

 

Gesetzliche Bestimmungen 
Die Kenntnis der nachfolgenden gesetzlichen Grundlagen ist Voraussetzung für die in-
haltliche Ausgestaltung des Unterrichts: 

• Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, Artikel 20 a, Umweltschutz: 
„Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die 
natürlichen Lebensgrundlagen im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch 
die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende 
Gewalt und die Rechtsprechung.“ 

• Verfassung des Landes Brandenburg, Artikel 39, Schutz der natürlichen Lebens-
grundlagen 

• Brandenburgisches Schulgesetz, § 4 Ziele und Grundsätze der Erziehung und 
Bildung. 

 

Weitere gesetzliche Bestimmungen sind zu finden im 

• Umweltverwaltungsrecht, 

• Bürgerlichen Gesetzbuch, 

• Strafgesetzbuch, 

• Polizeirecht u. a. 

 

Ingesamt gelten folgende Ziele des Umweltrechts: 

• schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen, 

• Sicherung einer Umwelt für den Menschen, die es ihm ermöglicht, ein gesundes 
Leben und ein menschenwürdiges Dasein zu führen, 

• Schutz der Umweltgüter sowie der Tier- und Pflanzenwelt vor nachteiligen Eingriffen 
durch den Menschen, 

• Beseitigung von bereits eingetretenen Schäden oder Nachteilen aus 
Umwelteingriffen. 
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7. Anregungen für Unterricht und Schulleben 
Beispiele für Umweltschutz im Unterricht 
Auf der Ebene der Rahmenlehrpläne ist die Einbeziehung von Umweltthemen in allen 
Fächern, insbesondere in Biologie, Erdkunde, Chemie, Wirtschaft-Arbeit-Technik, 
verankert, aber auch in Deutsch, Mathematik, Informatik, LER, Kunst und Musik möglich. 

Abfallentsorgung 

Ausgehend von der Straftatenanalyse werden junge Menschen weniger aufgrund des 
unerlaubten Umgangs mit gefährlichen Abfällen gem. § 326 StGB straffällig. Sie begehen 
eher Ordnungswidrigkeiten gemäß den Satzungen über die Abfallentsorgung in den Land-
kreisen und andere nicht ordnungsgemäße Handlungen. 

Was ist demnach erforderlich? 

• Die Schülerinnen und Schüler lernen Konzepte für Abfallvermeidung in der Schule, im 
Haushalt und der Kommune kennen, 

• Probleme und Gefahrstoffe in der Schule (z. B. Chemikalien und Reinigungsmittel); 
Möglichkeiten, diese zu vermeiden, zu ersetzen und zu entsorgen, 

• Auseinandersetzung mit den Abfallarten in Schule, Haushalt, Betrieben und Kommune 
(Was ist vermeidbar – was ist wiederverwertbar?), 

• Abfallentsorgungskonzepte (Getrenntsammlung – Recycling – Kreislaufwirtschaft, 
Deponierung, Müllverbrennung), 

• Wohin mit dem Sondermüll? 

• Ursachen und Folgen von nicht gerechter Abfallentsorgung kennen lernen. 

 

Unterrichtsmaterialien 
Werkstattmaterialien Nr. 35: Curriculum Papier. Nr. 50, Papier aus dem 
BLK-Programm 21  http://www.transfer-21.de , 

Auf den Spuren der Wegwerfgesellschaft  http://www.transfer-21-bb.de  

 

Artenschutz und Schutz der Ökosysteme 
Der Naturschutz hat im Land Brandenburg eine hohe Priorität. Im Jahre 2002 sind im 
Land 15 so genannte Großschutzgebiete ausgewiesen, darunter eines als Nationalpark, 
drei als Biosphärenreservat und 11 als Naturpark. Insgesamt nehmen die Großschutzge-
biete rund ein Drittel der Landesfläche ein. 

Die registrierten Verstöße gegen strafrechtliche Nebengesetze auf dem Umweltsektor 
bezogen sich zu 90 % auf Straftatbestände des Natur-, Tier-, Bundesjagd- und Pflanzen-
schutzgesetzes. Am Gesamtaufkommen der Umweltkriminalität betragen diese Straftaten 
30 %. 

Bei dieser Einheit sollen die Schülerinnen und Schüler sich auseinander setzen mit 

• anthropogenen Einflüssen auf Ökosysteme, Gefährdungen und Belastungen, 

• Einflussmöglichkeiten des Einzelnen und der Gesellschaft, 

• wirkungsvollen Maßnahmen zum Schutz der Schutzgebiete, 

• den Arten, dem Artenverlust und dessen Folgen (Szenarien), 

• den Schutzbestimmungen für wildlebende Tierarten und Pflanzen, 
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• dem Verhalten in Naturschutzgebieten und Nationalparks, 

• der Stellung der Haus- und Nutztiere im Umweltkreislauf, 

• Natur- und Tierschutzgesetzen, 

• Ökosystemen und deren Bedeutung, 

• der nachhaltigen Nutzung und naturverträglichen Eingriffen, 

• Renaturierungsmaßnahmen. 

 

Projektbeispiele: 
Werkstattmaterial des BLK-Programms 21,  

Heft 7 Flussrenaturierung http://www.blk21.de/index.php?=54 ,  

Heft 8 Lausitz-Projekt http://www.blk21.de/index.php?=55 , 

Heft 13 Artgerechte Tierhaltung http://www.blk21.de/index.php?=60 . 

 

Lebensgrundlagen: Boden, Wasser, Luft 
Boden, Wasser und Luft bilden die materielle Grundlage für alle Lebewesen. Das Land 
Brandenburg verfügt über eine 100 339 ha große Wasserfläche mit 1 074 km Bundes-
wasserstraßen und 645 km schiffbaren Landeswasserstraßen. Es zählt damit zu den bin-
nenwasserreichsten Bundesländern. Der Straftatenanteil von Wasserverunreinigungen 
nahm von 1999 stetig ab. Der Anteil am Gesamtaufkommen der Umweltkriminalität blieb 
mit rund 10 % unverändert. Hauptverursacher waren vorrangig landwirtschaftliche Be-
triebe, Privathaushalte und Transportunternehmen. Obwohl es sich bei den Tätern zu 
diesem Straftatbestand in geringen Fällen um junge Menschen handelt, kommt jeder 
Mensch von Geburt an mit Wasser in Berührung. Jeder braucht Wasser, ob Mensch, ob 
Tier oder Pflanze. Wasser ist ein kostbares Gut. Dies gilt es, zu erhalten und zu schützen. 
Gedankenlos lässt man oft den Wasserhahn laufen, wirft man Müll in Seen und Flüsse. 

Bei dieser Einheit sollen die Schülerinnen und Schüler sich mit 

• politischen Maßnahmen zum Schutz von Bodenressourcen, Wasser und Reinhaltung 
der Luft, 

• Altlasten und Altlastensanierung, 

• Trinkwasserschutz und Trinkwassergewinnung, 

• Luftschadstoffen sowie deren Folgen (saurer Regen und Smog), 

• Bodenbelastung durch Landwirtschaft (Dünger, Gülle und Pestizide), 

• Bodenbelastung durch Industrie und Verkehr (z. B. Schwermetalle) 

auseinander setzen. 

Sie kennen Schutzvorschriften und können diese begründen. 

Im eigenen Umfeld lernen sie Schutzmaßnahmen kennen und leiten die Auswirkungen 
von Verstößen auf ihr persönliches Leben ab. 
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Präventionsfeld: Umweltschutz  

8. Medien für den Unterricht 
Arbeits- und Unterrichtsmaterial 
 Material zum Thema „Energie“: http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/5984  

 Informationsmaterialien über den ökologischen Landbau für den Unterricht: 
http://www.oekolandbau.de  

 Informationen und Materialien zum Thema „Boden“: http://www.bodenwelten.de  

 „Die Haut der Erde – Über den Boden, von dem wir leben“.  
DVD, Bestell-Nr.: 61-7506, ISBN 3-8308-0294-3 

 Materialien zum Thema „Wasser“: http://www.vdg-online.de  

 Material zum Thema „Luft“: http://www.umweltbundesamt.org/fpdf-l/2473.pdf  

 55 Werkstattmaterialien von Schulen zu unterschiedlichen Themen: 
http://www.blk21.de/index.php?page=42  

 Projektdokumentationen von Schulen aus dem Land Brandenburg 
zu verschiedenen Themen: http://www.blk21-bb.de/projects

 

 

9. Erweiterungsangebote 
Medien
 vorhandene Videos und Broschüren des Bundesministeriums für Umwelt, 

Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) z. B.: 

 „Natur ohne Grenzen“ – 25 Jahre Bonner Konvention 

 „Klimaschutz – Global und Lokal“ 

 „Was hat unser Alltag mit der Umwelt zu tun?“ 

 Faltblatt zum Klimakatastrophenfilm „The day after tomorrow“ 

 Zeitschrift „Umwelt“ 

 Umweltquiz für helle Kids – Herausgeber ehemals PP Wasserschutzpolizei  
Land Brandenburg 

 Das aktuelle Interview „Linda Maus spricht mit Prof. Müllski …“ 

 Marius, die Wasserzaubermaus – Broschüre der Deutschen Umwelt-Aktion 

 Marie, die Hexenmeisterin – Broschüre der Deutschen Umwelt-Aktion 

 Umweltschutz im Urlaub – Information des Bundesumweltministeriums 

 Rollenspiel für Kinder der 3. und 4. Jahrgangsstufe – „Der Wandertag“  

 Geschichte für Kinder der 3. und 4. Jahrgangsstufe – „Besuch vom Müll“  

 „Antworten“ des Bundesumweltministeriums zu Umweltfragen 

 „Wir und unsere Umwelt“ – Einfälle statt Abfälle – Akademie für Natur- und 

 Umweltschutz beim MI für Umwelt Baden-Württemberg 

 Puppenstück „Ein Tag am Strand“ der Puppenbühne Potsdam 

 

 11

 
Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg 

(LISUM) 

http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/5984
http://www.oekolandbau.de/
http://www.bodenwelten.de/
http://www.vdg-online.de/
http://www.umweltbundesamt.org/fpdf-l/2473.pdf
http://www.blk21.de/index.php?page=42
http://www.blk21-bb.de/projects


Präventionsfeld: Umweltschutz  

10. PIT- Ansprechpartner 

Regional stehen den Schulen Unterstützungsangebote für den Unterricht sowie für 
Elternabende am staatlichen Schulamt zur Verfügung: 
 Schulräte mit der Fachaufgabe Ökologische Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit 

 ÜTK-Berater: Ökologische Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit 

 Beraterinnen und Berater für den Übergreifenden Themenkomplex (ÜTK) 
„Ökologische Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit“ 

 Räte und Kommissionen der Städte und Gemeinden. 

Landesweit bieten überregionale externe Beratung an: 

 Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz des  
Landes Brandenburg. 

Bundesweit sind Beratungsstellen zu finden: 

 Bundesumweltministerium in Berlin  

 Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (LISUM),  
14974 Ludwigsfelde-Struveshof, http://www.lisum.brandenburg.de  
03378 209 – 200 
Ansprechpartnerin: 
Beate Fritz 
beate.fritz@lisum.brandenburg.de

 NABU – Naturschutzbund Deutschland e. V., Geschäftsstelle Land Brandenburg, 
Lindenstr. 34, 14467 Potsdam. 
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Präventionsfeld: Umweltschutz 

Präventionsfeld: Lärm 

1. Problembeschreibung 
Lärm macht krank und verursacht sehr hohe volkswirtschaftliche Kosten. 70 Prozent der 
Bevölkerung werden durch den Lärm des Straßen- oder 55 Prozent durch den des Flug-
verkehrs belästigt. Autounfälle nach Disko-Besuchen sind zu 2/3 Folgen zu lauter Musik 
während des Besuchs in den Diskotheken. 

Lärm ist zugleich Symbol für und Folge von Geschäftigkeit. So wird er häufig hingenommen 
und toleriert. Lärmprävention ist vor allem eine Frage an unsere Lebensgestaltung. Eine 
Erziehung zum kritischen Umgang mit Lautstärke und Lärm ist notwendig, denn 
Lärmvermeidung ist gesundheitlicher Umweltschutz. 

 

2. Analyse 
Lärm ist in unserer heutigen Zeit ein großes Problem. Bei Dauerlärmbelastung steigt das 
Herzinfarktrisiko, es kommt zu Stress, man wird reizbar, ängstlich, depressiv. Lärm führt zur 
Einengung der Aufmerksamkeit, die Konzentration lässt nach, die Schülerinnen und Schüler 
sind schwerer zu motivieren. Missbräuchlicher Musikgenuss kann z. B. zu nicht heilbaren 
Gehörschäden führen. Wie neuere Untersuchungen eindeutig belegen, leiden ca. 28 Prozent 
aller 20-jährigen Bundesbürger unter einem Hörverlust von 25 Dezibel und mehr, 
überwiegend hervorgerufen durch laute Musik von tragbaren Kassetten- und CD-Abspiel-
geräten oder in der Diskothek. 

 

3. Lösungsansatz 
Das Thema „Lärm“ lässt sich in allen Jahrgangsstufen und Schulformen fachübergreifend 
bearbeiten. 

 

4. Zielgruppen 

Das Thema kann in allen Jahrgangsstufen behandelt werden. Direkter Rahmenlehrplan-
bezug besteht in der Jahrgangsstufe 7 Biologie. 

 

5. Ziele 
Allgemeine Ziele: 

• Bewusstmachen der gesundheitlichen Folgen des Alltagslärms, 

• Erkennen von Lärmquellen, 

• Schärfen des Lärmbewusstseins. 
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6. Inhaltliche Ausgestaltung 
7. Anregungen für Unterricht und Schulleben 
Ein Lärm-Aktionstag in der Schule bietet die Möglichkeit zu Sensibilisierung von 
Schülerinnen und Schülern für das Thema „Lärm, Lärmbelastung und mögliche Folgen“. 
Dabei werden alle Schülerinnen und Schüler einer Schule sowie auch Lehrerinnen und 
Lehrer angesprochen, sich kreativ mit dem Thema Lärm auseinander zu setzen.  

Dies kann in Form von Vorträgen, Projekten, Spielen, Rallyes, Theaterstücken oder 
Ähnlichem erfolgen.  

Mögliche Inhalte eines Aktionstages: 

• einleitender Vortrag, z. B. durch Hals-Nasen-Ohren-Arzt, Mitarbeiter des örtlichen 
Gesundheitsamtes, Hörgeräte-Akustiker, Vertreter einer Schwerhörigen-Schule etc.  

• Hörtest mit Schülerinnen und Schülern (z. B. durch Mitarbeiter des Gesundheitsamtes, 
Hörgeräteakustiker oder Krankenkassen), 

• Messung der Lautstärke von nach Angaben der Schülerinnen und Schüler „normal“ 
aufgedrehten Walkman / Discman mithilfe eines Klangkopfes (über regionale 
Gesundheitsämter / Landesgesundheitsamt erhältlich).  

• Durchführung von Lärm-Interviews, die Ergebnisse werden später am Schwarzen Brett 
veröffentlicht und im Unterricht besprochen, 

• Lärmrallye mit verschiedenen Stationen, an denen Aufgaben gelöst werden müssen, 

• Vorführung eines Theaterstückes oder einer Ausstellung durch die Schülerinnen und 
Schüler zum Thema „Lärm“ (z. B. als Produkt einer Lärm-Arbeitsgruppe in der 
Projektwoche).  

• Die Schülerinnen und Schüler führen Verkehrslärmmessungen durch und werten die 
Daten aus. Dadurch kann das Schulumfeld erkundet und Einfluss auf die Verkehrspolitik 
der Kommune genommen werden. Die Inhalte für Schall, Lärm, Verkehrslärm und 
Alltagslärm werden ihnen vermittelt. Sie setzen sich mit der Entstehung von 
Verkehrslärm auseinander und erfahren, wovon dessen Größe abhängig ist. 

 

8. Medien für den Unterricht 
Arbeits- und Unterrichtsmaterial zur Lärmprävention 
 Verkehrslärmschutzverordnung vom 12.06.1990 

 Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm vom 26.08.1998 

 Lärm – Aktions – Koffer, Verkehrsclub Deutschland e. V., Eifelstraße 2,  
53119 Bonn 

 Umweltkoffer mit Lärmmessgerät; ausleihbar beim örtlichen Umweltamt. 

 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) (weitestgehend kostenloses 
Material), Ostmerheimer Str. 220, 51109 Köln, Tel.: 0221 8992-0, Fax: 0221 8992-300, 
E-Mail: poststelle@bzga.de, http://www.bzga.de  
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Unterrichtsmaterial zur Lärmprävention 
 Lärm und Gesundheit : Materialien für die Grundschule (1. bis 4. Klasse) 

ISBN 3-933191-53-X 

 Lärm und Gesundheit : Materialien für 5. bis unter 10. Klassen; mit Hörbeispielen 
im Internet abzurufen http://www.bzga.de/bzga_stat/lug/ ISBN 3-12-990583-9 

 „Lärmwirkungen: Gehör, Gesundheit, Leistung" 

„Gehörschäden durch Musik", zwei kostenlose Informationsbroschüren der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin  Lehrkräfte können die 
Broschüren auch im Klassensatz kostenlos bei der Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin zu beziehen,  
Postfach 17 02 02, 44061 Dortmund, 
Tel.: 0231 9071-0, Fax: 0231 9071-524,.  
http://www.bzga.de/bzga_stat/lug/broschur.html  

 

9. Erweiterungsangebote 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) (weitestgehend kostenloses 
Material), Ostmerheimer Str. 220, 51109 Köln, Tel.: 0221 8992-0, Fax: 0221 8992-300, 
E-Mail: poststelle@bzga.de, www.bzga.de

Leitfaden für Eltern und Lehrkräfte zur Lärmprävention 
 Zu viel für die Ohren? – Vom schützenden Umgang mit Lärm 

Best.-Nr. 20 39 10 00 

Internet 
 http://www.stbg.de/ (über den Link: Sicherheit und Gesundheit zu dem Link Lärm 

gehen) 

 http://www.umweltbundesamt.de  

 http://www.dalaerm.de  - DAL Deutscher Arbeitsring für Lärmbekämpfung e. V. 

 http://www.8ung.at/bials/Laerm.htm   

 http://www.umweltbildung-berlin.de/laerm.php  

 

10. PIT- Ansprechpartner 

Regional stehen den Schulen Unterstützungsangebote für den Unterricht sowie für 
Elternabende am staatlichen Schulamt zur Verfügung: 
 Schulräte mit der Fachaufgabe Ökologische Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit 

 ÜTK-Berater: Ökologische Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit 

 ÜTK-Berater: Gesundheit und jugendliche Lebenswelten 

 HNO – Ärzte 

 Gesundheitsämter der Landkreise Brandenburgs 

 Hörgeräteakustiker. 
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Landesweit bieten überregionale externe Beratung an: 

 Krankenkassen. 

 Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (LISUM),  
14974 Ludwigsfelde-Struveshof, http://www.lisum.brandenburg.de  
03378 209 – 200 
Ansprechpartnerin: 
Beate Fritz 
beate.fritz@lisum.brandenburg.de
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